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Regeste

Freigabe Kaution

Erwägungen

E. 1
Über die Freigabe der Kaution entscheidet die Behörde, bei der die Sache hän- gig ist oder
zuletzt hängig war (Art. 239 Abs. 3 StPO). Damit ist die Strafkammer des
Bundesstrafgerichts zuständig.

E. 2
Gemäss Art. 239 Abs. 1 lit. b StPO wird die Sicherheitsleistung freigegeben, wenn das
Strafverfahren durch Einstellung oder Freispruch rechtskräftig abge- schlossen wurde.

E. 3
Damit ist die Kaution in der Höhe von Fr. 100'000.-- sofort freizugeben und an den Einleger
zurückzuzahlen.

E. 4
Die Kosten des Verfahrens gehen zulasten der Eidgenossenschaft.

E. 5
In analoger Anwendung von Art. 233 StPO ist dieser Entscheid nicht anfechtbar.

- 3 - Die Strafkammer beschliesst:

1. Die Kaution in der Höhe von Fr. 100'000.-- wird per sofort freigeben. Sie ist an den/die
Einleger zurückzuzahlen.

2. Es werden keine Kosten erhoben.
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